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Im Vergleiche zur Gesamtausfuhr von Maschinen beträgt das
Total der Textilmaschinenausfuhr 97,864 Mztr., zu denen noch
1493 Mztr. für Nähmaschinen hinzuzurechnen sind, wodurch
der Anteil der Textilmaschinen beinahe ein Fünftel der gesamten
Maschinenausfuhr erreicht. Die Gesamteinfuhr von Textil-
maschinell inch Nähmaschinen (8976 Mztr.) beläuft sich auf
32,963 Mztr. oder ein Fünfzehntel der im Jahre 1924 eingeführten
Gewichtsmenge von Maschinen. Trotz unserer seit einem halben
Jahrhundert hochentwickelten Maschinenindustrie wird also noch
ein verhältnismäßig großer Teil aus dem Auslande bezogen.

Ueber die Ein- und Ausfuhrländer, sowie über die Werte der
Maschinen gibt folgende Zusammenstellung Aufschluß:

Art der Maschinen Einfuhr aus Ausfuhr nach

Mztr. Wert in Mztr. Wert in

netto 1000 Fr. netto 1000 Fr.

Spinnereimaschinen u. England 5,283 1,231 Frankreich 5,499 2,012
Zwirnereimaschinen Deutschland 4,496 821 Italien 5,641 1,916

Frankreich 3,171 719 Deutschland 2,334 583

übrige Länder 1,346 208 Belgien 1,016 497

— — — Oesterreich 1,477 479

_ — — Tschechoslowakei 836 326

— — _ übrige Länder 2,251 1,052

14,296 2,979 19,054 6,865

Webstühle Deutschland 1,959 287 Frankreich 10,310 2,008

übrige Länder 615 76 Brasilien 6,057 1,260

— — Italien 6,707 1,237

— Deutschland 3,161 672

— — — Tschechoslowakei 2,002 486

— — — Spanien 1,070 312

— — — übrige Länder 6,870 1,563

2,574 363 36,177 7,538

Andere Webereimasch. Deutschland 1,968 483 Italien 4,360 1,811
wie Spul- u. Wind-
maschineu usw.

übrige Länder 431 155 Frankreich 2,578 1,279

Stoffmeß- und Stoff- — — — Deutschland 2,898 934

legmasch., Schaft-u. — — _ England 1,370 779
Jacquardmaschinen — — _ Tschechoslowakei 798 357

__ — — Brasilien 944 339

_ — _ Belgien 721 300

— — — übrige Länder 3,231 1,165

2,399 638 16,900 6,964

Strick-, Wirk- u. Vcr- Deutschland 4,439 2,512 Italien 2,738 2,522
Mischmaschinen übrige Länder 202 221 England 1,808 2,448

— — — Frankreich 1,758 2,147

— — — Ver. Staaten 1,047 806

— — — Belgien 725 716

— — — Deutschland 624 605

— — — übrige Länder 2,077 2,538

4,641 2,733 10,777 11,782

Stickmaschincn ; Oesterreich 9,635 638
Fädelmaschinen — — — Frankreich 2,837 589

— — — Deutschland 71 522

— — — übrige Länder 2,413 407

77 61 14,956 1,896

Aus dieser Aufstellung kann man ersehen, daß früher ausge-
sprochene Agrarländer, wie z. B. Italien und Brasilien, der Ent-
wicklung ihrer Textilindustrie das größte Interesse angedeihen
lassen. Italien bezog im letzten Jahre aus der Schweiz dem
Gewichte nach 18,796 Mztr. Textilmaschinen, im Werte von
7,509,000 Franken. Als Käufer schweizerischer Textilmaschinen
steht es in den vordersten Reihen. Die Zahlen von Brasilien,
dessen Textilindustrie noch sehr jungen Datums ist, zeigen, daß
sich dort besonders die Webereiindustrie mehr und mehr in auf-
steigender Linie bewegt.

Zum Vormerkverkeihr stückgefärlbter
Seidengewelbe.

In Nr. 8 der „Mitteilungen über Textilindustrie" vom 1.

August 1925 ist auf Seite 225 unter dem Titel „Zum Vormerk-
verkehr stückgefärbter Seidengewebe" ein Artikel erschienen, worin
die Anwendung eines einfacheren Kontrollverfahrens angeregt
wird, mit der Begründung, daß das Abstempeln der zur Veredlung
bestimmten Seidengewebe für die Stückfärbereien und Fabri-
kanten einen jährlichen Verlust von über Fr. 150,000 bedinge.

Da die aufgeführten Zahlen, ihre Richtigkeit vorausgesetzt,
in der Tat zum Aufsehen mahnen, rechtfertigt es sich von amt-
licher Seite auf den Gegenstand zurückzukommen.

Zunächst sei vorausgeschickt, daß die Kennzeichnung der
Seidengewebe nicht nur in der Schweiz, sondern in den meisten
Staaten üblich ist und daß diese Kennzeichnung gegenseitig
anerkannt zu werden pflegt. Dies ist insbesondere im aktiven
Veredlungsverkehr mit Deutschland der Fall. Es werden also
schweizerischerseits nicht alle Stücke abgestempelt, sondern nur
diejenigen Gewebe, die keine Abstempelung oder eine unge-
nügende Kennzeichnung aufweisen. Ebenso werden nicht alle
Stempelabdrucke eingenäht, sondern diese Schutzmaßnahme wird
nur bei gewissen Veredlungsarten getroffen. Würde im passiven
Veredlungsverkehr von einer Abstempelung der Seidengewebe ab-
gesehen, so würde diese Operation zweifellos im Veredlungs-
lande vorgenommen, sodaß keine Ersparnis erzielt würde. Der
eingesetzte Betrag von 80 Rappen für jedes Stück erscheint daher
erheblich übersetzt.

In weit höherem Maße trifft dies aber für den für den Ab-
gang in Anwendung gebrachten Betrag von Fr. 2.40 per Shick
zu. Der Abfall an den Enden wird nicht sowohl durch die Ab-
Stempelung als vielmehr durch den Veredlungsprozeß bedingt.
Bekanntlich werden im Veredlungsprozesse trotz aller Sorgfalt
eine Menge von Stempelabdrücken abgerissen, woraus ohne wei-
teres erhellt, daß der in Anrechnung gebrachte Abfall sich auch
ergeben würde, wenn nicht gestempelt würde.

Was endlich die angeblich durch Zollbändel verursachten
Flecken und Rümpfe anbelangt, so sind bisher diesbezüglich
amtlich keinerlei Wahrnehmungen gemacht, noch Klagen laut
geworden. Wenn Beschädigungen vorgekommen sein sollten,
so handelt es sich jedenfalls um Ausnahmefälle, die sich hätten
vermeiden lassen, wenn die von den Interessenten mit der Ab-
Stempelung betrauten Personen die Stempelabdrücke sofort mit
einem Stück Papier beklebt und das Gewebe wieder sorgfältig
zusammengelegt hätten. Auf den eingesetzten Betrag von Fr.
1.20 per Stück kann daher nicht abgestellt werden.

Halten somit die angeführten. Ziffern einer nähern Prüfung
nicht stand und kann von einer Verschwendung im Ernste nicht
gesprochen werden, so bleibt noch die Frage zu prüfen, ob
das vorn Verfasser des Artikels angeregte vereinfachte Ver-
fahren hinreichende Sicherheit gegen allfällige Warensubsfitu-
tionen bieten würde. Diese Frage muß verneint werden, indem
an Hand vom Warenmustern in rohem und veredeltem Zustande
die Festhaltung der Identität nicht möglich ist. Es muß aber
hierauf umsomehr Gewicht gelegt werden, als einheimische Fir-
men sowohl im Inlande als auch im Auslande gleichartige.
Waren herstellen. Der Umstand, daß sich die Zollverwaltung
in gewissen Fällen mit einer nicht alle Gewähr bietenden Kon-
trolle begnügen muß, ist kein Grund dafür, da, wo die Identi-
tätskontrolle durchführbar ist, darauf zu verzichten.

Der Oberzolldirektor: Gassmann.

Schweizerische
-Bändern in den

Aus- und
ersten neun

Einfuhr von
Monaten 1925:

Seidenstoffen und

Ausfuhr:
Seidenstoffe Bänder

Juli
August
September

q
1,070
1,439
1,498

Fr.
8,660,000

11,938,000
12,319,000

q
200
238
240

Fr.
1,784,000
2,059,000
1,797,000

III. Vierteljahr
II. Vierteljahr
I. Vierteljahr

4,007
10,301

6,915

32,917,000
80,916,000
53,560,000

678
1,858
1,423

5,640,000
16,273,000
12,602,000

Januar-Sept. 1925
Januar-Sept. 1924

21,223
16,980

167,393,000
150,499,000

3,959
3,930

34,515,000
39,382,000

Einfuhr:
Seidenstoffe Bänder

Juli
August
September

q
234
228
317

Fr.
1,659,000
1.581,000
2,093,000

q
32
23
29

Fr.
311,000
214,000
343,000

III. Vierteljahr
II. Vierteljahr
I. Vierteljahr

779
700
755

5,333,000
5.320,000
5,674,000

84
86
93

868,000
818,000
873,000

.Tanuar-Sept. 1925
Januar-Sept. 1924

2,234
2,102

16.327,000
16,916,000

263
235

2,559,000
2,221,000


	Zum Vormerkverkehr stückgefärbter Seidengewebe

